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3. Änderung des Landesentwicklungsplans NRW 2025 für eine nachhaltige Flächenentwicklung; 

hier: Beteiligung gemäß § 9 Absatz 2 ROG in Verbindung mit § 13 LPIG; 

Stellungnahme des Zweckverbands LANDFOLGE Garzweiler 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich ausdrücklich für die Beteiligung zum oben genannten Verfahren. Der Zweckverband vertritt 

die Interessen seiner Mitgliedskommunen rings um den Tagebau Garzweiler. Der Raum ist in besonderem 

Maße vom Strukturwandel des Kohlereviers betroffen. Über Jahrzehnte wurden den Kommunen große Teile 

ihres Stadt-, bzw. Gemeindegebiets durch die Braunkohlenplanung und den Kohleabbau für die städtebauli-

che Entwicklung entzogen. Jetzt wird er vor dem Hintergrund des notwendigen Strukturwandels im Rheini-

schen Revier auf der Grundlage strategischer Raumentwicklungsperspektiven schrittweise wieder entwickelt. 

Dabei spielt auch die Schaffung neuer Flächen für Wohnen, Freizeit und Gewerbe eine wichtige Rolle.  

Grundsätzlich begrüßt der Zweckverband die 3. Änderung des LEP NRW 2025 zur Förderung des Leitbilds 

eines klimaneutralen Industrielands mit einer nachhaltigen Raumentwicklung. Ein verantwortungsbewusster 

Umgang mit Flächen und Ressourcen ist dabei ein wichtiger Beitrag zu Klimaschutz und Klimaanpassung. 

Ebenso muss es gelingen, Flächenbedarfe für Wirtschaft, Wohnungsbau und Landwirtschaft in Einklang mit 

dem Erhalt des Naturraums zu bringen.  

Die besondere Situation in den Tagebaubereichen des Rheinischen Reviers erfordert jedoch ein „Sonderpla-

nungsrecht“, um strategisch und flexibel agieren zu können. Der Landesentwicklungsplan muss hierfür In-

strumente zur Verfügung stellen. Bislang ist dies nicht in ausreichendem Maße der Fall. Die Tagebaufolge-

landschaft und ihre direkt angrenzende Umgebung soll gemäß der Leitentscheidung zum vorgezogenen 

Kohleausstieg (2023) nach einem ganzheitlichen Konzept zu „Räumen der Zukunft“ entwickelt werden. Dies 
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umfasst auch die Schaffung eines neuen Straßen- und Wegenetzes zur Erschließung des Raums, die Entwick-

lung der Tagebauranddörfer in Richtung des zukünftigen Sees sowie die Entwicklung von Standorten für 

Gewerbe und Standorten für Freizeit und Erholung an bestimmten gut erschlossenen Bereichen im Freiraum. 

Der Zweckverband plädiert dafür, ein Sonderplanungszeichen für die rekultivierten Tagebaubereiche festzu-

legen, die im Bereich des Tagebaus Garzweiler als Transformationsräume (weiter-)entwickelt werden sollen. 

Die Definition des Allgemeinen Siedlungsbereichs und des Siedlungsanschlusses muss so erfolgen, dass die 

geplante strategische Entwicklung über mehrere Jahrzehnte schrittweise erfolgen kann. 

Ich weise hinsichtlich der beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen und Maßnahmen sowie de-

ren zeitlicher Abwicklung, die für die Planaufstellung des LEP NRW bedeutsam sein können, insbesondere 

auf die folgenden Punkte hin:  

Änderung/Ergänzung der Ziele 2-3 „Siedlungsraum und Freiraum sowie 2-4 „Entwicklung der Ortsteile 

im Freiraum“:  

Der Zweckverband begrüßt die beabsichtigte Änderung/Ergänzung der Ziele 2-3 „Siedlungsraum und Frei-

raum sowie 2-4 „Entwicklung der Ortsteile im Freiraum“.  

Die mit dieser Änderung verbundene Abschwächung des Kriteriums von 2.000 EW zur Ausweisung einer Ort-

schaft als ASB bietet mehr Flexibilität für die Kommunen und so auch für den Zweckverband, um durch vo-

rausschauende Planungen besser auf bevorstehende strukturelle Entwicklungen im Verbandsgebiet reagie-

ren zu können. Dies betrifft insbesondere die Entstehung des Garzweiler Sees bis Mitte der 2060er Jahre, für 

den der Zweckverband im vergangenen Jahr eine Masterplanung erstellt hat. Durch die künftige Gunstlage 

am See bieten sich für die heutigen Tagebauranddörfer städtebauliche Entwicklungspotenziale, für die eine 

Ausweisung als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) zwingend notwendig ist. Hier ist insbesondere die Ort-

schaft Titz-Jackerath zu nennen, die aktuell noch nicht als ASB ausgewiesen wurde aber für die in der Mas-

terplanung neben der Entstehung einer Marina auch die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbestand-

orts vorgesehen ist. Zudem ist Jackerath ein Standort der geplanten dezentralen Internationalen Gartenaus-

stellung (IGA) 2037. 

Änderung des Grundsatzes 6.1-1 „Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung in 6.1-

2 „Flächensparsame Siedlungsentwicklung“: 

Der Zweckverband begrüßt grundsätzlich die beabsichtigte Änderung des Grundsatzes 6.1-2 „Flächenspar-

same Siedlungsentwicklung“ sowie das damit verbundene Ziel, den Flächenverbrauch insgesamt einzuschrän-

ken.   
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Aufgrund der besonderen Situation des Strukturwandels ist es in den nächsten Jahren im Rheinischen Revier 

erforderlich, neben der Revitalisierung von Brachflächen bzw. der Konversion von Betriebsstandorten der 

Kohleindustrie auch neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Somit ist hier zu klären, wie eine Umsetzung des 5-

Hektar-Grundsatzes im Verhältnis zu diesem Erfordernis zwischen Kommunen, Kreisen und Regionalplanun-

gen (Köln und Düsseldorf) koordiniert und umgesetzt werden sollen. Es besteht ein erheblicher Konkretisie-

rungsbedarf, um Planungs- und Umsetzungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. 

Änderung des Grundsatzes 6.1-8 „Wiedernutzung von Brachflächen“:  

Der Zweckverband begrüßt die beabsichtigte Änderung des Grundsatzes 6.1-8 „Wiedernutzung von Brach-

flächen“. 

Änderung des Grundsatzes 6.1-10 „Spielräume für die Bauleitplanungen“:  

Der Zweckverband begrüßt die beabsichtigte Änderung des Grundsatzes 6.1-10 „Spielräume für die Bauleit-

planungen“. 

Die hiermit verbundene Stärkung der kommunalen Planungshoheit hilft den Kommunen bei einer angepass-

ten Entwicklung. Eine weitere Präzisierung von Inhalten und Anwendungsbereichen sowie eine klar definierte 

verbindliche Ausgestaltung der beschriebenen Spielräume für die Bauleitplanung wäre auch im Hinblick auf 

deren Einbindung in aktuell laufende Planungsverfahren sehr zu begrüßen. 

Änderung des Grundsatzes 7.2-2 „Gebiete für den Schutz der Natur“: 

Der Zweckverband begrüßt die beabsichtigte Änderung des Grundsatzes 7.2-2 „Gebiete für den Schutz der 

Natur“. 

Neuer Grundsatz 7.5-3 „Festlegung Landwirtschaftlicher Kernräume“:  

Der Zweckverband begrüßt den neuen Grundsatz 7.5-3 „Festlegung Landwirtschaftlicher Kernräume“, der den 

bisherigen Grundsatz 7.5-2 ablöst. 

Dieser Grundsatz trägt der herausragenden Bedeutung landwirtschaftlich genutzter Flächen für die Ernäh-

rungssicherheit, die Biodiversität sowie den Erhalt der gewachsenen Kulturlandschaft Rechnung.  
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Änderung/Neuaufstellung der Grundsätze 8.1-1 „Integration von Siedlungs- und Verkehrsplanung, 

8.1-11 „Öffentlicher Verkehr“ sowie 8.1-13 „Landesweites Radvorrangnetz und Radschnellverbindun-

gen“: 

Der Zweckverband begrüßt die beabsichtigte Änderung/Ergänzung der Grundsätze 8.1-1, 8.1-11 sowie 8.1-

13.  

Es ist nach Ansicht des Zweckverbands sinnvoll, in zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsberei-

chen (ASB) den ÖPNV sowie Angebote der weiteren Verkehrsmittel des Umweltverbundes gegenüber dem 

MIV vorrangig zu entwickeln.  

Der neue Grundsatz 8.1-13 „Landesweites Radvorrangnetz und Radschnellverbindungen“ sichert die Freihal-

tung von Trassen von entgegenstehenden Nutzungen für Radschnellverbindungen des Landes gemäß Be-

darfsplan und für das landesweite Radvorrangnetz. Im Rheinischen Revier wurde im Projekt Rheinisches Rad-

verkehrsrevier ein Netz aus Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten beschlossen. Mit Machbarkeits-

studien wurden besonders wichtige Verbindungen weiter für die Umsetzung als Förderprojekte im Struktur-

wandel vorbereitet. Daher ist es für den Strukturwandel erforderlich, diese Trassen ggf. auch über das Vor-

rangnetz des Landes hinaus zu sichern. 

Neuer Grundsatz 8.2-8 „Nutzung von Kraftwerksstandorten für den Aufbau einer zukunftsorientierten 

Infrastruktur für Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien“: 

Der Zweckverband begrüßt den neuen Grundsatz 8.2-8 „Nutzung von Kraftwerksstandorten für den Aufbau 

einer zukunftsorientierten Infrastruktur für Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien“. Die Umnut-

zung vom Netz genommener Kraftwerksstandorte für neue Kraftwerke, Konverter, Phasenschieber, Großbat-

teriespeicher oder große Elektrolyseure kann dazu beitragen, die Versorgungssicherheit der Region herzu-

stellen. 

Das Ziel einer vollständigen Nutzung der Flächen oder der Nutzung von überwiegenden Teilflächen schränkt 

den Entwicklungsspielraum jedoch zu stark ein. Das Wort „überwiegend“ sollte gestrichen werden. 

Neues Ziel 9.2-4 „Degressionspfad zur Sicherung nichtenergetischer Rohstoffe“:  

Der Zweckverband begrüßt das neue Ziel 9.2-4 „Degressionspfad zur Sicherung nichtenergetischer Roh-

stoffe“. 






